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Vorwort
Seit Erscheinen der Vorauflage 2017 hat der Gesetzgeber nur punktuell und am Rande die

Materie der Beurkundungen im Kindschaftsrecht geändert. Mit dem Kinder- und Jugend-

stärkungsgesetz – KSJG – wurde der Inhalt des Sorgeregisters gem. § 58* Abs. 1 SGB VIII

samt den hierauf beruhenden schriftlichen Auskünften erweitert; auch die diesbezügliche

Benachrichtigungspflicht der Jugendämter wurde teilweise neu geregelt (hierzu die umfas-

send erweiterte Darstellung in Rn. 930 ff. auch mit Formulierungsbeispielen). Soweit Beur-

kundungen unter Beteiligung von in rechtlicher Betreuung stehenden Menschen vorzu-

nehmen sind, galt es, die zum 1.1.2023 aufgrund der umfassenden einschlägigen Reform

in Kraft tretenden neuen Bestimmungen bei den Gesetzeszitaten zu berücksichtigen. Ob

hingegen die seit Jahren fundiert diskutierte Neuregelung des Abstammungs- und Sorge-

rechts in der kommenden 20. Legislaturperiode des Bundestages angesichts offenbar hin-

tergründig bestehender politischer Widerstände vorangebracht werden wird, ist bei Re-

daktionsschluss dieser Neuauflage noch immer offen. Die möglichen Rechtsänderungen

und ihre etwaigen Auswirkungen auf die Beurkundungspraxis konnten nur mit Vorbehalt

auf der Grundlage eines im Sommer 2021 noch immer nicht offiziell veröffentlichten

BMJV-Referentenentwurfs erläutert werden (Rn. 480 ff.).

Aus der Rechtsprechung ist eine praxisfreundliche Klärung durch den BGH bemerkens-

wert: Rechtsnachfolgeklauseln zugunsten von Jobcentern erfordern entgegen dem sperri-

gen Wortlaut von § 33 Abs. 2 S. 3 SGB II nicht generell eine sozialrechtliche Vergleichsbe-

rechnung – noch dazu in der so gar nicht zu erbringenden urkundlichen Form (BGH JAmt

2019, 412). Die Einordnung dieser Entscheidung gab zugleich Anlass, die Titelumschrei-

bung auf Sozialleistungsträger und den hierfür erforderlichen Nachweis der erbrachten

Leistungen in weiterer Vertiefung darzustellen (Rn. 753 ff.) und auch die zunehmend auf-

tretenden Fälle gem. § 37 BAföG einzubeziehen (Rn. 770 ff.).

Ebenfalls waren weitere Rechtsprechung und aktuelle Literatur zu vielen Einzelpunkten für

die Neuauflage zu berücksichtigen. Ein besonders prägnantes Beispiel ist die den Urkunds-

personen mit § 1597a BGB auferlegte Pflicht zur Aussetzung einer Beurkundung zwecks

Sachverhaltsprüfung durch die Ausländerbehörden. Sie tritt ein bei Verdacht auf aufent-

haltsbezogen missbräuchliche Anerkennungen der Vaterschaft von oder zugunsten von

Ausländern und Ausländerinnen. Nach der überhasteten Einführung dieser Regelung im

Sommer 2017, die in der Vorauflage gerade noch berücksichtigt werden konnte, hat sich

in der weiteren fachlichen Debatte zwar einiges an Klarheit ergeben; jedoch verbleiben

noch immer Zweifelsfragen zu dieser in der Praxis sicher ungeliebten und wohl auch wenig

effektiven Fremdkörper-Regelung im Beurkundungsrecht (dazu Rn. 414 ff.).

Zudem haben sich vor allem in der dem Autor zugänglichen Gutachtenpraxis des Deut-

schen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. weiterhin zahlreiche Fragestellungen

ergeben, deren Beantwortung in diese Erläuterungen einfließen konnte. Das führte zu teil-

weise eingehenden Vertiefungen der bisherigen Darstellung (beispielhaft etwa zur Dol-

metscherheranziehung bei sprachunkundigen ausländischen Beteiligten, Rn 160 ff.; zur

* Bis 31.12.2022: § 58a SGB VIII, ab 1.1.2023: § 58 SGB VIII.
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Vorwort

Prüfung einer eventuellen Geschäftsunfähigkeit auch in Zusammenhang mit in Betreuung

stehenden Beteiligten, 227 ff.; zur Bedeutung des Familienstands bei Beurkundungen, mit

zwei Exkursen zur „Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen“ und zur „Echtheitsprüfung

ausländischer Personenstandsurkunden“ in Rn. 191 ff; zur maßgebenden Rechtsordnung

bei der Anerkennung der Vaterschaft mit Auslandsbezug, Rn. 382 ff.).

Breiten Raum bei der Überarbeitung erhielten auch die immer wieder für Unklarheiten

sorgenden Themen „Berichtigung von Ausfertigungen bei nachträglich festgestellten Feh-

lern bzw. Unstimmigkeiten“, Rn. 109 ff.; „Unterhaltsbeurkundungen abweichend von

einem bekannten Gläubigerwillen“, Rn. 502 ff. sowie „eigenmächtige Ersetzungsbeur-

kundungen, Rn. 617 ff. Die zwar eher selten vorkommende, aber dann stets konkreten In-

formationsbedarf aufzeigende Mitwirkung der Urkundsperson bei der Vorbereitung der

Auslandsvollstreckung wurde in der Darstellung präzisiert und noch verständlicher gefasst

(Rn. 805 ff.).

Beibehalten und teilweise erweitert wurden die zahlreichen im Werk enthaltenen „Praxis-

tipps“, ergänzt durch etliche konkrete Formulierungsbeispiele für Vermerke und Schreiben

der Urkundsperson im jeweils einschlägigen Kontext. Auch die neu aufgenommenen und

anschaulichen technischen Empfehlungen zur Verbindung von Urkundsblättern durch

Schnur und Prägesiegel (Rn. 148 ff.) haben hohen Praxisbezug.

Insgesamt wurde der Erste und Zweite Titel des Werkes durch eine detailliertere Neugliede-

rung noch übersichtlicher gestaltet, um das zielführende Suchen der Lösung zu Einzelpro-

blemen weiter zu erleichtern.

Die schon mit der Vorauflage vom Verlag eingerichtete und bewährte Datenbank für

dieses Werk mit EU-Vorschriften und internationalen Abkommen, deutschen Rechts- und

Verwaltungsvorschriften, DIJuF-Themengutachten und DIJuF-Rechtsgutachten sowie

Formulare und Praxismaterialien wurde mit der aktualisierten Bezeichnung https://

www.reguvis.de/familie-soziales/beurkundungen.html beibehalten und noch erweitert.

Sie soll vor allem demjenigen Teil des Leserkreises, der nicht über die Mitgliedschaft im

DIJuF e.V. Zugang zur Datenbank „www.kijup-online.de“ hat, die Nutzung dort veröffent-

lichter Texte aus erster Hand ermöglichen und auch im Übrigen umständliches Suchen

nach einschlägigen Rechtsvorschriften ersparen.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit lehnt sich das Werk weiterhin ganz überwiegend

mit der Verwendung von Begriffen wie „Gläubiger“, „Schuldner“, „Notar“, „Betreuer“

usw. an die Rechtssprache an.

Der Verfasser erneuert seine bereits zur Vorauflage geäußerte Hoffnung, dass die abermals

gründlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage dem Informations- und Beratungs-

bedürfnis der Praxis wiederum in weitem Umfang entgegenkommt, vor allem bei den

Jugendämtern, aber auch bei den anderen mit Beurkundungen im Kindschaftsrecht be-

fassten Personen und Stellen.

Übersee am Chiemsee, im September 2021

Bernhard Knittel
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BVerfG Bundeverfassungsgericht

BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungerichts (Band, Seite)

C.C. Code Civil (Frankreich) oder codice civile (Italien)

DA Dienstanweisung für die Standesbeamten

DAVorm Der Amtsvormund (Jahrgang, Spalte)

DGVZ Deutsche Gerichtsvollzieher Zeitung (Jahrgang, Seite)

d.h. das heißt
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Abkürzungen

DIJuF Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

DIV Deutsches Institut für Vormundschaftswesen e.V. (Vorgänger des Deutschen Insti-
tuts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.)

DJ Die Justiz – Amtsblatt des Justizministeriums Baden-Württemberg (Jahrgang,
Seite)

DNotZ Deutsche Notar-Zeitschrift (Band, Seite)

DONot Dienstordnung für Notarinnen und Notare

EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

EGMR Europäischer Gerichsthof für Menschenrechte

EStG Einkommensteuergesetz

EuGVO EG-Verordnung Nr. 44/2001 (Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen, Kurzbezeichnungen EuGVVO, EuGVO oder Brüssel-I-Verordnung,
vom 22. Dezember 2000)

EuUnterhVO Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18.12.2008 über die Zuständigkeit,
das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen

EuVTVO Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. April 2004 zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrit-
tene Forderungen

EuZustVO Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedsstaaten (Zustellung von
Schriftstücken)

ff. … und folgende (in Zitaten)

FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008

FamFR Familienrecht und Familienverfahrensrecht (Jahrgang, Seite)

FamGKG Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen vom 17. Dezember 2008

FamRBInt Der Famlienrechtsberater International – vierteljährliche Beilage zur Zeitschrift
„Der Familienrechtsberater“ (Jahrgang, Seite)

FamRZ Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (Jahrgang, Seite)

FEVS Fürsorgerechtliche Enscheidungen der Verwaltungs- und Sozialgerichte (Nr. Seite)

FGG Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

FPR Familie, Partnerschaft, Recht – Zeitschrift für die Anwaltspraxis, (Jahrgang, Seite)

g.A. gewöhnlicher Aufenthalt

ggf. gegebenenfalls

h.M. herrschende Meinung

HRR Höchstrichterliche Rechtsprechung (Jahrgang, Nr.)

Hs. Halbsatz

HuntProt Haager Protokoll über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom
23. November 2007

HuntVollstrÜbk Haager Unterhaltsvollstreckungsübereinkommen – Übereinkommen über die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhalts-
pflicht gegenüber Kindern
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Abkürzungen

i.d.F. in der Fassung

i.d.R. in der Regel

InVO Insolvenz und Vollstreckung (Jahrgang, Seite)

IPR Internationales Privatrecht

IPrax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (Jahrgang, Seite)

i.S.v. im Sinne von

i.V.m. in Verbindung mit

JAmt Das Jugendamt – Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht

JurBüro Das Juristische Büro – Zeitschrift für Kostenrecht und Zwangsvollstreckung, (Jahr-
gang, Seite)

JWG Gesetz für Jugendwohlfahrt, vom 11. August 1961, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. April 1977

KG Kammergericht

KGJ Jahrbuch für Entscheidungen des Kammergerichts in Sachen der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (Band, Seite)

KindUFV Kindesunterhalt-Formularverordnung ( Verordnung zur Einführung von Vordrucken
für das vereinfachte Verfahren über den Unterhalt minderjähriger Kinder vom
19.Juni 1998)

KJHG Kinder und Jugendhilfegesetz vom 26. Juni 1990

KonsG Konsulargesetz – Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befug-
nisse vom 11. September .1974

KostO Kostenordnung

KSÜ Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern (KSÜ)

LG Landgericht

MBl. Ministerialblatt

NÄG Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 5. Januar 1938

NDV Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (Jahr-
gang, Seite)

NEG Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder vom 19. August
1969

NJW Neue Juristische Wochenschrift – RR: Beilage Rechtsprechungsreport – (Jahrgang,
Seite)

NotBZ Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis

Österr. OGH österreichischer Oberster Gerichtshof

OLG Oberlandesgericht

OLGZ Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen (Jahrgang, Seite)

OVG Oberverwaltungsgericht

PStG Personenstandsgesetz

PStG-VwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz

RdJB Recht der Jugend und des Bildungswesens Zeitschrift für Schule, Berufsbildung
und Jugenderziehung

RG Reichsgericht
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Abkürzungen

RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Amtliche Sammlung (Band,
Seite)

RJWG Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 9. Juli 1922

Rn. Randnummer

Rpfleger Der deutsche Rechtspfleger (Jahrgang, Seite)

RPflG Rechtspflegergesetz

s. siehe

s.o. siehe oben

S. Seite

SGB Sozialgesetzbuch

SGB VIII Sozialgesetzbuch achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfegesetz,

StAG Staatsangehörigkeitsgesetz

StAZ Das Standesamt (Jahrgang, Seite)

StGB Strafgesetzbuch

StPO Strafprozessordnung

UÄG Gesetz zur Änderung unterhaltsrechtlicher, verfahrensrechtlicher und anderer Vor-
schriften, vom 20. Februar 1986

UVG Unterhaltsvorschussgesetz

u.U. unter Umständen

VGH Verwaltunbgsgerichtshof

vgl. vergleiche

VO Verordnung

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

z.B. zum Beispiel

ZBlJR Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt (Jahrgang, Seite); seit 1984:
Zentralblatt für Jugendrecht (ZfJ)

ZfJ Zentralblatt für Jugendrecht (ZfJ)

ZGB Zivilgesetzbuch (Schweiz)

ZPO Zivilprozessordnung
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Einleitung

Übersicht

Beurkundungen in Kindschaftsangelegenheiten werden in fünf verschiedenen

Institutionen vorgenommen: in den Jugendämtern, den Standesämtern, den

Amtsgerichten, den Notariaten sowie den konsularischen Auslandsvertretungen.

Allerdings gelten jeweils unterschiedliche Abstufungen der Zuständigkeit; lediglich

Notare und Konsulate sind umfassend zu Beurkundungen in allen einschlägigen

Materien befugt. Auch sind die verfahrensrechtlichen Grundlagen (des Beur-

kundungsgesetzes, der ZPO, der Bundesnotarordnung, des Personenstandsgeset-

zes, des FamFG, des SGB VIII und des Konsulargesetzes) nicht für alle Beurkundun-

gen einheitlich. Nur die Vorschriften des BGB über die zu beurkundenden Erklärun-

gen bilden einen einheitlichen Rahmen für das Recht der Beurkundung in

Kindschaftsangelegenheiten – als materielles Recht und vereinzelt auch als Verfah-

rensrecht.

Der Ausdruck „Kindschaftsangelegenheiten“ ist hier bewusst gewählt. Was im

Folgenden der Darstellung zugrunde gelegt wird, deckt sich nicht mit den Kind-

schaftssachen im Sinne des § 151 FamFG. Es bezeichnet vielmehr sämtliche einer

Beurkundung zugänglichen und durch urkundliche Rechtsakte zu gestaltenden

Rechtsbeziehungen der Kindschaft als solcher. Dazu gehören Erklärungen zur Her-

stellung oder Änderung des Abstammungsverhältnisses einschließlich der na-

mensrechtlichen Folgen; ferner, als wichtiges Geschäft der vorsorgenden Rechts-

pflege, die vollstreckbaren Unterhaltsverpflichtungen. Als vom Gesetz selbst ein-

bezogenes Randgebiet wird auch die Aufnahme einer Leistungsverpflichtung

bezüglich der Ansprüche einer „nichtehelichen“ Mutter gegen den Erzeuger

(§ 1615l BGB) im Text behandelt. Von erheblicher praktischer Bedeutung sind

schließlich die Sorgeerklärungen gem. §§ 1626a ff. BGB, mit denen nicht mit-

einander verheiratete Eltern die gemeinsame Sorge für ein Kind begründen kön-

nen.

Die Allzuständigkeit für die Beurkundungstätigkeit in Kindschaftsangelegenhei-

ten liegt beim Notar, der gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 BNotO zu „Beurkundungen

jeder Art“ ermächtigt ist. Er hat diese Allzuständigkeit nicht nur dort, wo das

Gesetz die Beurkundung gerade als notarielle vorschreibt, z.B. in § 1750 Abs. 1

Satz 2, § 1762 Abs. 3 BGB: Dort ist seine Zuständigkeit ausschließlich (wobei ihm

der Konsularbeamte an deutschen Auslandsvertretungen gleichgestellt ist).

Beide sind darüber hinaus zur Beurkundung berufen, wo immer die Form der „öf-

fentlichen Beurkundung“ vorgeschrieben ist (etwa in § 1626 Abs. 1 Satz 1, § 1746

Abs. 2 Satz 2 BGB), hier freilich in Konkurrenz mit anderen Stellen. Diejenige, die

unter ihnen das breiteste Spektrum zuständiger Beurkundungstätigkeit aufzuwei-

sen hat, ist das Jugendamt. Es hat das Amtsgericht, dem ursprünglich – neben

dem Notariat – die Zuständigkeit für die öffentliche Beurkundung allgemein zu-

kam, in einer mehr als 90-jährigen schrittweisen Entwicklung bis auf einen

bescheidenen Rest verdrängt (dieser umfasst allerdings nach wie vor wichtige
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Einleitung – Übersicht

kindbezogene Gegenstände, nämlich die Vaterschaftsanerkennung und die voll-

streckbare Unterhaltsverpflichtung). Diese von der Gesetzgebung vorgezeichnete

Entwicklung hat die Praxis mit vollzogen. Ganz überwiegend werden Kin-

schaftsangelegenheiten im Jugendamt beurkundet, und zwar durch eigene

Urkundspersonen. Die Beurkundung im Jugendamt soll deshalb im Folgenden als

Modell dienen zugleich für die anderen Sparten.
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Erster Titel: Beurkundungen im Jugendamt

A. Allgemeiner Teil

I. Der verfahrensrechtliche Rahmen: Beurkundungsgesetz als
Verfahrensgesetz

Die Urkundstätigkeit im Jugendamt, als Vollzug sozialstaatlicher Verwaltung, hat

ihren formalen Rahmen im Beurkundungsgesetz vom 28.8.1969. Dort ist das

Verfahren bei öffentlichen Beurkundungen jeder Art geregelt; sein Adressat

ist der allzuständige Notar (§ 1 Abs. 1). In § 1 Abs. 2 erstreckt es die Geltung seiner

Bestimmungen auf „andere Urkundspersonen oder sonstige Stellen“, soweit sie

für die öffentliche Beurkundung zuständig sind. Zu jenen anderen Personen ge-

hört die Urkundsperson im Jugendamt kraft des SGB VIII (§§ 59, 60). Nicht alle

Inhalte des Beurkundungsgesetzes sind für die Urkundstätigkeit im Jugendamt

einschlägig; so z.B. nicht die Bestimmungen, welche die Beurkundung von Verfü-

gungen von Todes wegen, freiwilligen Versteigerungen, eidesstattlichen Versiche-

rungen oder die Beglaubigung firmenrechtlicher Zeichnungsbefugnisse zum Ge-

genstand haben. Doch alles, was im I. und II. Abschnitt (Allgemeine Vorschriften

und Beurkundung von Willenserklärungen: §§ 1 bis 26 – ausgenommen § 13a

Abs. 4, §§ 14, 15) sowie im IV. Abschnitt – Behandlungen von Urkunden (§§ 44–

54, ausgenommen §§ 50, 53) – gesagt wird, ist für die Urkundsperson im Ju-

gendamt gleichermaßen verbindlich. Das Beurkundungsgesetz ist insoweit ihr

Verfahrensgesetz. Wo es vom „Notar“ spricht, ist dieser über § 1 Abs. 2 auf die

Urkundsperson im Jugendamt umzudenken, so in den §§ 22, 25 betreffend die in

bestimmten Fällen erforderliche Zuziehung eines zweiten Notars.

Keine unmittelbare Geltung für die Urkundstätigkeit im Jugendamt hat die

Dienstordnung für Notarinnen und Notare (DONot), welche vorwiegend

„technische“ Einzelheiten der notariellen Tätigkeit regelt. Sie wurde am

13.12.1960 von den Justizverwaltungen der einzelnen Bundesländer als bundes-

einheitliche Verwaltungsvorschrift beschlossen. Erstmalig ist sie 1961 zusammen

mit der BNotO in Kraft getreten.

Eine grundlegende Neufassung wurde im Jahr 2001 in allen Bundesländern in

Kraft gesetzt; die aktuellen Fundstellen und der Text am Beispiel Niedersachsen

sind aufzurufen im Internetportal der Bundesnotarkammer sowie unter https://

www.reguvis.de/familie-soziales/beurkundungen.html, II Nr. 3. Die DONot ist we-

der Gesetz noch Rechtsverordnung, sondern eine reine Verwaltungsanord-

nung. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um eine im Wesentlichen inhaltsgleiche

Verwaltungsvorschrift jedes einzelnen Bundeslandes handelt. Aus der Rechtsnatur

der DONot als landesrechtlicher Verwaltungsvorschrift folgt auch, dass die gesetz-

lichen Regelungen des BeurkG und der BNotO stets vorgehen.

Die Nichtbeachtung der Regelungen der DONot ist für die Gültigkeit des nota-

riellen Geschäfts grundsätzlich ohne jede Bedeutung (BGH, 6.10.1960 – V ZR

39

4

5

6

E-Book – Beurkundungen im Kindschaftsrecht



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

7

8

Erster Titel: Beurkundungen im Jugendamt – A. Allgemeiner Teil

142/60, NJW 1960, 2336). Auch der Beweiswert einer notariellen Urkunde wird

durch einen Verstoß gegen die DONot nicht beeinträchtigt.

Das ändert nichts daran, dass die genaue und vollständige Beachtung der DONot

eine Amtspflicht des Notars darstellt (BGH, 15.2.1971 – NotSt. Brfg. 1/70,

DNotZ 1972, 551 [553]). Jedoch ist haftungsrechtlich zu berücksichtigen, dass die

dem Notar durch die DONot auferlegten Pflichten nicht gegenüber Dritten beste-

hen. Verletzungen der DONot können daher für sich allein nach hM auch keine

Schadensersatzansprüche nach § 19 BNotO begründen.

Sowohl die Bezeichnung der Vorschrift als auch ihr konkreter Inhalt weisen aus,

dass sie sich unmittelbar auf die Amtstätigkeit der Notare bezieht. Aus ihr

lässt sich nicht ableiten, dass darin enthaltene Regelungen mittelbar entsprechend

auf die Tätigkeit von Urkundspersonen beim Jugendamt anwendbar seien (grund-

legend hierzu DIJuF-Rechtsgutachten 27.6.2011, JAmt 2011, 391 vor dem Hinter-

grund der damals erörterten Einführung des Urkundsmoduls von „Prosoz14plus“).

Für eine solche analoge Anwendung bedürfte es einer ausdrücklichen Rege-

lung, wie sie beispielsweise in den Ausführungsvorschriften der zuständigen Berli-

ner Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung enthalten ist

(„Ausführungsvorschriften für die Tätigkeit der Urkundspersonen des Jugendam-

tes – Beurkundungsvorschriften (AV Beurk)“ vom 10.11.2016 – BildJugWiss III B 43

(https://www.reguvis.de/familie-soziales/beurkundungen.html, II Nr. 4). Diese Aus-

führungsvorschriften sind ebenfalls Verwaltungsvorschriften eines Landes und ste-

hen damit auf derselben Ebene wie die DONot. Wenn darin auf einzelne Bestim-

mungen der DONot verwiesen wird, erlangen diese erst auf diese konkrete Weise

ihre Geltungskraft für die Urkundsperson beim Jugendamt.

Bisher fehlen aber solche landesrechtlichen Ausführungsbestimmungen ganz

überwiegend, was mit der Achtung vor der kommunalen Selbstverwaltung zu er-

klären ist. Die Berliner Vorschrift, die ein „Stadtstaat“ zugleich für seine „kommu-

nalen“ Jugend- bzw. Bezirksämter in Kraft setzen konnte, ist die erste bekannt ge-

wordene umfassende einschlägige Regelung.

Mangels Anordnung entsprechender Geltung können die für Notare geltenden

Vorgaben der DONot allenfalls als Maßstab herangezogen werden, um zu

gewährleisten, dass die äußere Qualität der Beurkundungstätigkeit der Urkunds-

personen nicht hinter derjenigen der Notare zurückbleibt. Dies sollte unbedingt

angestrebt werden: Manchen Urkundspersonen ist nicht hinreichend bewusst,

dass sie in ihrem Aufgabengebiet in der Anwendung des Beurkundungsgesetzes

„wie ein Notar“ handeln (vgl. Rn. 34) und sich deshalb bei ihrer hochwertigen Tä-

tigkeit ebenso wie die Notare konsequent an den einschlägigen gesetzlichen Vor-

gaben ausrichten müssen. Das gilt auch dort, wo bestimmte Anforderungen im

Gesetz nur als „Soll“-Vorschrift formuliert werden. Denn das heißt lediglich: Die

Anforderung ist im Regelfall zu beachten. Nur ausnahmsweise darf unter be-

sonderen Umständen hiervon abgewichen werden.

Zwar bleibt bei Nichtbeachtung solcher gesetzlicher Vorgaben die Wirksamkeit der

erstellten Urkunde im Einzelfall unberührt, weshalb insoweit nur selten Haftungs-
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A.I. Der verfahrensrechtliche Rahmen: Beurkundungsgesetz als Verfahrensgesetz

fälle zu befürchten sind. Das darf jedoch ebenso wenig zu einer nachlässigen

Handhabung verleiten wie das Fehlen einer regelmäßigen Geschäftsprü-

fung der Urkundspersonen. In Notariaten findet die Geschäftsprüfung nach § 93

Abs. 2 BNotO nach Ankündigung alle vier Jahre statt, für neu zugelassene Notare

sogar schon nach einem Jahr. Sie wird im Auftrag des jeweiligen Landgerichtspräsi-

denten durch erfahrene Richter ausgeführt, wobei „in jedem Fall … eine größere

Anzahl von Urkunden und Nebenakten durchzusehen ist“. Etwaige Beanstandun-

gen werden von den betroffenen Notaren nicht nur als peinlich empfunden, son-

dern können bei entsprechendem Gewicht oder besonderer Häufigkeit auch

dienstaufsichtliche bzw. sogar disziplinarische Folgen haben.

Es sollte zum durchaus angemessenen Selbstbewusstsein von Urkundsper-

sonen beim Jugendamt gehören, auch ohne Kontrolle und drohende Sanktio-

nen bei den formellen Anforderungen an ihre Tätigkeit den hohen Standard zu

wahren, den das Gesetz fordert. Ihre Aufgabe (zu deren Bedeutung für das Ge-

meinwohl Rn. 185) unterscheidet sich nun einmal von sonstigen Zuständigkeiten

in der öffentlichen Verwaltung, bei denen die rationelle Bewältigung der Dienstge-

schäfte im Vordergrund steht und es später nur selten auf die Form eines Schrei-

bens oder Verwaltungsakts ankommt. Die von den Urkundspersonen erstellten

Niederschriften und Ausfertigungen genießen hingegen öffentlichen Glauben

i.S. der Beweiskraft des § 415 ZPO und können noch nach Jahren oder Jahr-

zehnten zum Nachweis bestimmter beurkundeter Erklärungen von Bedeutung

sein.

Das erfordert nicht nur eine hohe inhaltliche Sorgfalt, insbesondere bei der For-

mulierung von vollstreckbaren Unterhaltsverpflichtungen (wobei versierte Ur-

kundspersonen sogar einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung haben dürften ge-

genüber manchen Notaren, bei denen die Befassung mit Details des Kindesunter-

halts eher ein Randgeschäft ist). Aber auch sonst werden den Urkundspersonen

Umsicht und Sachverstand abverlangt. Dazu gehören fundierte Kenntnisse des

materiellen Rechts wie auch des Verfahrensrechts, soweit es darauf an-

kommt. Beurkundungstätigkeit ist weit mehr als das Wissen, welches Formular für

welche Erklärungen der Beteiligten zu verwenden ist. Vor allem sollten die vielfälti-

gen und hochqualifizierten Fortbildungsangebote durch erfahrene Dozenten

ebenso genutzt werden wie die Möglichkeiten des Selbststudiums, etwa durch die

Lektüre von einschlägigen Aufsätzen und Rechtsgutachten, namentlich in der Zeit-

schrift „JAmt“ des DIJuF e.V.

Auch die Form der Urkunden sollte erkennen lassen, dass sich die Urkundsperso-

nen insoweit ihrer hohen Verantwortung bewusst sind. Das trägt nicht nur allge-

mein zu ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit bei (ebenfalls gegenüber den ihre Ar-

beit manchmal prinzipiell kritisch beäugenden Notaren; dazu Rn. 35). Auch ande-

ren Personen oder Stellen, die den Urkundspersonen womöglich einzelfallbezogen

in ihre Arbeit hineinreden wollen (z.B. Dienstvorgesetzte, Kollegen, Standesämter,

Ausländerbehörden, Sozialbehörden bzw. Landesämter für Finanzen) kann die Ur-

kundsperson mit größerem Selbstbewusstsein entgegentreten, wenn sie ihre

eigene Arbeit mit gutem Grund wertschätzt und dies auch gegenüber ande-
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Erster Titel: Beurkundungen im Jugendamt – A. Allgemeiner Teil

ren durch strikte Beachtung gesetzlicher Vorgaben zu Formen und Verfahrenswei-

sen vermittelt. Das gilt im Übrigen auch für datenschutzrechtliche Schranken ge-

genüber Informationswünschen anderer Stellen und Personen, wie etwa Auslän-

derbehörden (dazu unten Rn. 68), die manchmal durch forsches Auftreten

versuchen, Urkundspersonen „zu überfahren“.

Dieses angemessene, durch untadelige Qualität der eigenen Arbeit gestützte

Selbstbewusstsein sollte besonders in vereinzelt mit Standesämtern auftreten-

den Konflikten gezeigt werden. Zwar ist den Standesamtsbediensteten durch-

weg ihrerseits eine hohe Qualität ihrer Arbeitsergebnisse und eine zumeist koope-

rative Haltung gegenüber den Urkundspersonen im Jugendamt zu bescheinigen.

Umso unerfreulicher sind wenige gelegentliche Einzelfälle, in denen Standesämter

ohne triftigen Grund Jugendamtsbeurkundungen, namentlich zur Anerkennung

der Vaterschaft samt Zustimmung, beanstanden wollen und die Beischreibung

der Vaterschaft ablehnen. Selbstverständlich sollten Urkundspersonen derartige

Hinweise selbstkritisch prüfen. Falls diese aber nicht fundiert sind, ist es umso är-

gerlicher – nicht zuletzt aus der Sicht der betroffenen Kinder und ihrer Eltern –,

wenn im jeweiligen Einzelfall ein zwar meinungsstark, aber kenntnisschwach argu-

mentierendes Standesamt bei seiner unbegründeten Weigerungshaltung bleibt.

Soweit nicht fallbezogen ein Beistand sich um den Fortgang der Angelegenheit

kümmern kann, sollte die Urkundsperson sich auch dafür verantwortlich fühlen,

dass ihre Amtshandlung letztlich den beabsichtigten Erfolg hat. Im Regelfall kann

sich zunächst eine Einschaltung der zuständigen unteren Standesamtsauf-

sicht (zumeist eine Dienststelle des Kreises oder der kreisfreien Stadt) zwecks ver-

mittelnder Einwirkung empfehlen: Standesbeamte sind zwar bei der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben als Urkundspersonen nicht an Weisungen gebunden (§ 2

Abs. 2 PStG). Deshalb wird die diesbezügliche Teilaufgabe der Standesamtsauf-

sicht in einschlägigen Merkblättern zumeist als „Beratung“ der Standesämter be-

schrieben. Die Aufsichtsbehörde kann aber ein Personenstandsverfahren nach

§ 49 Abs. 1 PStG einleiten mit dem Ziel der Anweisung des Amtsgerichts an das

Standesamt, eine bisher abgelehnte Amtshandlung vorzunehmen. Womöglich

lässt sich manchmal ein Standesbeamter schon durch die nachdrücklich bekun-

dete Bereitschaft der Standesamtsaufsicht hierzu umstimmen.

Hat dies keinen Erfolg, können auch die Beteiligten (Eltern bzw. Kind) selbst

einen gerichtlichen Antrag nach § 49 Abs. 1 PStG stellen. Das Jugendamt

sollte es als bürgerfreundliche Obliegenheit ansehen, die Beteiligten in der aus-

nahmsweisen Konfrontation mit einem uneinsichtigen Standesamt nicht allein zu

lassen. Zumindest sollte es den Kontakt mit einer versierten Anwaltskanzlei her-

stellen, die bereit ist, die Beteiligten ggf. im Wege der PKH-Beiordnung zu vertre-

ten. Dass es hierbei hilfreich ist, wenn die Urkundsperson den maßgebenden Sach-

verhalt und die wesentlichen rechtlichen Argumente in einem vorbereitenden Ver-

merk zusammenfasst, bedarf keiner Hervorhebung.

Zurück zum Ausgangspunkt der Vergleichbarkeit zwischen notarieller und jugend-

amtlicher Beurkundungstätigkeit: Im Zweifel ist die Orientierung an den Vorgaben

der DONot zumindest im Sinne einer „best practice“ sinnvoll und ratsam. Das gilt
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insbesondere für die Arbeitsmittel der Urkundsperson, welche den Anforderungen

in § 29 Abs. 2 DONot bezüglich der Qualität des verwendeten Papiers, der Tinte

und – soweit noch verwendet – Farbbänder sowie der angewandten Druck- und

Kopierverfahren entsprechen sollte.

So hatte beispielsweise das DIV-Gutachten vom 4.11.1991 (DAVorm 1991, 1021)

eine Anfrage zur Herstellung von Urkundsformularen mittels eines behördeneige-

nen Computers beantwortet. Der Anfragende hatte in einem Textverarbeitungs-

system beim Jugendamt Urkundenmustersätze gespeichert und fertigte die voll-

ständigen Urkundssätze mit einem Thermo-Drucker aus. Im Rahmen eines Fortbil-

dungsseminars kamen jedoch Zweifel auf, ob dieses Verfahren für Urkunden

zulässig ist. Das Gutachten wendete für die Urkundstätigkeit im Jugendamt die

technischen Bestimmungen der DONot entsprechend an und führte aus, unter

welchen Voraussetzungen danach die Herstellung von Formularen für Urschriften

zulässig ist.

Auch für die Führung von Urkundenregistern und Namensverzeichnissen ist

es ratsam, sich an den Regelungen der DONot zu orientieren (dazu unten

Rn. 274 ff.). Dasselbe gilt auch für die Art der Siegelung sowie das von der Ur-

kundsperson verwendete Papier (vgl. Rn. 143 ff.).

Inwieweit die notariellen Vorgaben für Aufbewahrungsfristen auch von den Ur-

kundspersonen bei den Jugendämtern zugrunde gelegt werden sollten, wird in

Rn. 290 ff. erörtert.

II. Der gegenständliche Rahmen: Abschließende Aufzählung
der Urkundsermächtigungen

Die Gegenstände möglicher Beurkundungen im Jugendamt legt der Katalog des

§ 59 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII abschließend fest. Er hat – freilich unter allmählicher

schrittweiser Erweiterung – sein Vorbild im Reichsjugendwohlfahrtgesetz (RJWG)

von 1922.

Da jugendamtliche Urkunden aus früheren Perioden gelegentlich noch aktuell

werden können, soll der nachfolgende Längsschnitt als Orientierung dienen. Denn

Gültigkeit und Reichweite der Beurkundung beurteilen sich ausschließlich nach

der Gesetzeslage im Zeitpunkt ihrer Vornahme, nicht nach einer späteren, unter

der sie gültig hätten vorgenommen werden können, soweit nicht Überleitungsre-

gelungen etwas anderes bestimmen (unten Rn. 15 a.E.).

1. Die Vorschrift des § 43 Abs. 2 RJWG kannte zunächst nur die Beurkundung der

Anerkennung der Vaterschaft damaligen Rechts mit bescheidener Reichweite.

Ein vor dem 1.7.1970 erklärtes Vaterschaftsanerkenntnis hatte nur die Wirkung,

dass der Mann sich nicht darauf berufen konnte, ein anderer habe der Mutter in-

nerhalb der Empfängniszeit beigewohnt (§ 1718 BGB a.F.). Hingegen galten das

uneheliche Kind und sein Vater trotz des Anerkenntnisses nicht als verwandt

(§ 1589 Abs. 2 BGB a.F.).
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Daneben hatte das Jugendamt die Befugnis zur Beglaubigung der Erklärung

über die Einbenennung (§ 1706 Abs. 2 Satz 2 a.F. BGB). Eine Zuständigkeit zur

Aufnahme vollstreckbarer Unterhaltsverpflichtungen bestand reichsrechtlich

nicht. Sie konnte auf Grund der Ermächtigung in § 801 ZPO nur landesrechtlich

geschaffen werden, wovon einige Länder, so Preußen und Sachsen, nicht aber z.B.

Bayern, in der Folge Gebrauch gemacht haben. Was dagegen die neu geschaffene

Urkundszuständigkeit von Anfang an kennzeichnete – und bis zur Reform von

1990 gekennzeichnet hat –, war ihre Ausübung durch dazu eigens vom Lan-

desjugendamt ermächtigte Beamte des Jugendamts. Diese besondere Quali-

fizierung erschien damals als eine gesetzgeberische Konsequenz der Amtsvor-

mundschaft des Jugendamts, die gleichzeitig ins Leben trat und die es verbot, die

gesetzliche Vertretung des Amtsmündels und die Beurkundungszuständigkeit mit

der für diese gebotenen Neutralität bei „dem“ Jugendamt als solchem zu vereini-

gen. Denn schon damals gab es den mit der Ausübung der vormundschaftlichen

Obliegenheiten betrauten Amtsvormund. Diesem sollte ein Beamter seines Ju-

gendamts selbstständig gegenüberstehen, dem die Beurkundungsbefug-

nis verliehen worden war, und zwar durch rechtsförmlichen Akt der übergeordne-

ten Stelle, nicht durch einfache innerdienstliche Organisationsmaßnahme.

Beurkundete Anerkennungen der Vaterschaft aus damaliger Zeit blieben mit dem

vorerwähnten Wirkungsgrad bis 1970 in Kraft. Diese Rechtslage änderte das Ge-

setz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder vom 19.8.1969

(NEG; BGBl. I, S. 1243). Seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1.7.1970 ist ein

Mann, der seine Vaterschaft anerkannt hat, auch rechtlich als Vater des nicht-

ehelichen Kindes anzusehen (§ 1600a Abs. 1 Satz 1 BGB). Das gilt auch für Vater-

schaftsanerkenntnisse, die vor dem 1.7.1970 in einer öffentlichen Urkunde erklärt

worden sind (Art. 12 § 3 Abs. 1 Satz 1 NEG). Damit wurden die Vaterschaftsaner-

kenntnisse alten Rechts, die nur für die Unterhaltspflicht des Mannes eine Bedeu-

tung hatten, kraft Gesetzes umgewandelt in Vaterschaftsanerkennungen neuen

Rechts, die eine Verwandtschaft des Mannes und des nichtehelichen Kindes

mit Wirkung für und gegen alle feststellen.

2. Die bundesrechtliche Novellierung des Jugendwohlfahrtsrechts von 1961

übernahm die Zuständigkeit zur Aufnahme vollstreckbarer Urkunden in das

Bundesrecht (§ 49 JWG 1961). Im Zuge der Neuregelung des Nichtehelichenrechts

wurde das Änderungs- und Ergänzungsgesetz vom 27.6.1970 (BGBI. I, S. 920)

erforderlich. Es passte die bisherigen Beurkundungs- und Beglaubigungszustän-

digkeiten, namentlich in der Anerkennung der Vaterschaft, dem neuen Status-

recht des nichtehelichen Kindes an. Gleichzeitig erweiterte es aber die Möglich-

keit, vollstreckbare Unterhaltsverpflichtungen zu beurkunden, auf alle Kinder, also

auch die ehelichen, sowie auf die Ansprüche der nichtehelichen Mutter gegen den

Erzeuger. Schließlich bereinigte es eine alte Streitfrage, indem es die Urkundszu-

ständigkeit einem jeden Jugendamt unabhängig von seiner sonst gegebenen ört-

lichen Zuständigkeit beilegte. Der Katalog der Urkundsbefugnisse, und eine

äußerlich davon getrennte Regelung, Unterhalts- und unterhaltsähnliche Ver-

pflichtungen durch Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung titulier-
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bar zu machen, erhielt im Kern seine heutige Gestalt. Er ist während der Gel-

tung des JWG 1961 nur noch in Randfragen erweitert worden. So zunächst durch

das Adoptionsgesetz von 1976 in einigen Punkten, nämlich Beurkundungsbe-

fugnisse für Erklärungen nach § 1746 Abs. 2 und § 1747 Abs. 2 Satz 3 BGB; ferner

durch das UÄG von 1986 mit der Möglichkeit der Zustellung vollstreckbarer Zah-

lungs-, insbesondere Unterhaltsverpflichtungen an den Schuldner durch Aushän-

digung im Jugendamt. Eine versteckte Erweiterung hatte im Übrigen das Nicht-

ehelichengesetz vom 19.8.1969 auf dem Wege der gleichzeitigen Novellierung

des Personenstandsgesetzes gebracht; es schuf in § 29b a.F. – nunmehr § 44

Abs. 2 – PStG das Institut der Anerkennung der Mutterschaft und bestimmte

in Abs. 3 dieser Vorschrift, dass für deren Beurkundung einschließlich der etwa er-

forderlichen Zustimmung des gesetzlichen Vertreters der Mutter diejenigen Stellen

zuständig seien, vor denen die Anerkennung der Vaterschaft erklärt werden kann.

3. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) von 1990, als VIII. Buch des SGB in

Kraft seit 1.1.1991, hat das JWG von 1961 abgelöst und auch das bestehende Ur-

kundswesen im Jugendamt formal dem System des Sozialgesetzbuchs einge-

fügt. Der Katalog der Beurkundungsermächtigung blieb im jetzigen § 59 Abs. 1

Satz 1 weitgehend erhalten. Neu aufgenommen wurde unter Nr. 1 die Zuständig-

keit zur Beurkundung einer Einwilligung der Mutter in die wirksame Anerkennung

der Vaterschaft, welche die Mutter – nach dem damals geltenden deutschen

Recht! – nur fallweise aus einem (ausländischen) Heimatrecht des Kindes abzuge-

ben hatte. Damit wurde einer sich aus Art. 23 EGBGB ergebenden Notwendigkeit

Rechnung getragen. Zuvor war diese Zuständigkeit zweifelhaft, vom OLG Stutt-

gart (15.11.1989 – 8 W 363/89, StAZ 1990, 50) bejaht, im Gutachten des Deut-

schen Instituts für Vormundschaftswesen in DAVorm 1990, 441 verneint worden.

Dass die Anerkennung der Mutterschaft im Katalog unter Nr. 2 ausdrücklich auf-

genommen wurde, dient lediglich der Klarstellung. Neu ist seither, dass das

SGB VIII im Katalog des § 59 den Begriff „Kind“ nicht mehr einheitlich verwendet:

Nr. 1 (Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung) nimmt durch die Koppelung mit

dem „Jugendlichen“ auf die Legaldefinition des § 7 Abs. 1 Nr. 1, 2 Bezug; Nr. 5

und 7 auf diejenige des § 7 Abs. 3; Nr. 6 auf diejenige in § 7 Abs. 4. Im Ergebnis ist

damit jedoch, abweichend von dem nur generationsmäßig verstandenen „Kind“-

Begriff des BGB in den Beurkundungsmaterien der § 1746 Abs. 2, § 1747 Abs. 2

Satz 3 jetzt durchgehend auf das minderjährige Kind, sonst auf den generations-

mäßigen Begriff „Abkömmling“ (in § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII) abgestellt.

4. Wichtige Neuerungen gebracht hat die KJHG-Novelle vom 16.2.1993 (BGBl. I,

S. 239). Denn § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes in seiner seitherigen Fassung

stellt den Rechtszustand wieder her, wie er unter dem JWG 1961 bis zum KJHG

bestanden hatte, von diesem aber zunächst abgeschafft worden war: dass der Un-

terhalt des minderjährigen Kindes auch mit Wirkung in die Volljährigkeit

beurkundet werden konnte – und jetzt wieder kann –, sofern der Urkundsakt noch

während der Minderjährigkeit vorgenommen wird. Die nunmehrige Neuerung

geht sogar noch einen Schritt weiter, indem sie auch die Verpflichtung auf einen

Unterhalt für junge Volljährige der Beurkundung im Jugendamt öffnet.
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Durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz (BGBl. 1997 I, S. 2942) wurde ab

dem 1.7.1998 die Vorschrift des § 59 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII in mehreren Punkten

geändert: Durch Neufassung der Nr. 1 wurde den Änderungen des Abstam-

mungsrechts Rechnung getragen (insbesondere der Zustimmungsbefugnis der

Mutter sowie der „qualifizierten“ bzw. „scheidungsakzessorischen“ Vaterschafts-

anerkennung nach § 1599 Abs. 2 BGB). In Nr. 7 wurde anstelle der entfallenen Ver-

zichtserklärung des Vaters auf die Ehelicherklärung bzw. auf die Adoption seines

leiblichen Kindes die Beurkundung des Verzichts auf die Übertragung der

Sorge vorgesehen. In Nr. 8 wurde die Zuständigkeit für die Beurkundung von Sor-

geerklärungen nach § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB geregelt. Eine weitere zeitgleiche

Änderung beruht auf dem Kindesunterhaltsgesetz (BGBl. 1998 I, S. 666). In Nr. 9

wurde das Jugendamt befugt, eine Erklärung des im vereinfachten Verfahren

auf Unterhalt in Anspruch genommenen Elternteils nach § 648 a.F. ZPO

– nunmehr § 252 Abs. 2 Satz 2 FamFG – aufzunehmen. Aufgehoben wurde dem-

gegenüber die früher in Nr. 5 enthaltene Bestimmung über die Beglaubigung der

Erklärungen zum Familiennamen und zur Einbenennung des nichtehelichen Kin-

des.

Durch das „Gesetz zur Regelung von Rechtsfragen auf dem Gebiet der internatio-

nalen Adoption und zur Weiterentwicklung des Adoptionsvermittlungsrechts“

vom 5.11.2001 (BGBl. I, S. 2960) wurde die Zuständigkeit der Urkundsperson er-

weitert: Nach dem durch Art. 4 Abs. 6 des Gesetzes eingefügten § 59 Abs. 1 Satz 1

Nr. 5 SGB VIII kann die Urkundsperson die Bereiterklärung der Adoptionsbe-

werber zur Annahme eines ihnen zur internationalen Adoption vorgeschlage-

nen Kindes zur Niederschrift aufnehmen. Rechtsgrundlage für diese Erklärung ist

§ 7 Abs. 1 des Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetzes.

Mit dem Kinderrechteverbesserungsgesetz vom 9.4.2002 (BGBl. I, S. 1239) hat

der Gesetzgeber zum einen das Abstammungsrecht ergänzt: Der neu eingefügte

§ 1600 Abs. 2 BGB schließt, wenn das Kind mit Einwilligung des Mannes und der

Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten gezeugt

wurde, die Anfechtung der Vaterschaft durch den Mann oder die Mutter aus. Wei-

terhin wurde durch eine Ergänzung des § 1596 Abs. 1 Satz 4 BGB die Zustimmung

der geschäftsunfähigen Mutter zur Vaterschaftsanerkennung ermöglicht. Durch

Änderung des § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII wurde auch die Beurkundung des

Widerrufs der Vaterschaftsanerkennung durch die Urkundsperson im Ju-

gendamt zugelassen. Schließlich wurde auch ein gesetzgeberisches Versehen der

Kindschaftsrechtsreform korrigiert: Der Urkundsperson beim Jugendamt wurde in

§ 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 SGB VIII ausdrücklich die Befugnis zur Beurkundung der

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu einer Sorgeerklärung zugewie-

sen.

Im Zuge der erleichterten Vollstreckbarkeit von Unterhaltstiteln im EU-Aus-

land wurden der Urkundsperson verschiedene Zuständigkeiten zugewiesen:

– die Erteilung von Bescheinigungen nach der EG-Verordnung Nr. 44/2001

vom 22. 12.2000 (https://www.reguvis.de/familie-soziales/beurkundungen

9.html, I Nr. 2). Ihre volle Bezeichnung lautet: „Verordnung des Rates über die
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gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-

scheidungen in Zivil- und Handelssachen“. Geläufige Kurznamen sind:

EuGVVO, EuGVO oder Brüssel I-Verordnung. In Art. 57 EuGVO ist die Voll-

streckbarerklärung inländischer öffentlicher Urkunden für die Verwendung im

Ausland geregelt. Das gilt nach Abs. 2 der Vorschrift auch für jugendamtliche

Urkunden. Nach Art. 57 Abs. 4 EuGVO ist dem Antragsteller eine „Bescheini-

gung unter Verwendung des Formblattes in Anhang 6 dieser Verordnung“ aus-

zustellen (hierzu näher Rn. 827 ff.).

– die Bestätigung für vor ihr errichtete Urkunden nach der seit 21.10.2005 gel-

tenden EG-Verordnung Nr. 805/2004 über einen Europäischen Vollstre-

ckungstitel für unbestrittene Forderungen (https://www.reguvis.de/familie-

soziales/beurkundungen.html, I Nr. 4); vgl. hierzu §§ 1079 bis 1081 ZPO

i.d.F. des Gesetzes vom 18 8.2005, BGBl I, S. 2477 (nähere Einzelheiten in

Rn. 809 ff.).

– die ebenfalls mit Gesetz vom 18.8.2005, BGBl I, S. 2477 eingeführte Beziffe-

rung dynamischer Unterhaltstitel nach zunächst 790 a.F. ZPO, seit

1.9.2009: § 245 FamFG. Diese obliegt für vor ihr errichtete Urkunden ebenfalls

der Urkundsperson (§ 60 Satz 3 Nr. 1 SGB VIII). Im Einzelnen wird hierzu auf

Rn. 830 ff. verwiesen.

– die Erteilung von Auszügen aus Urkunden nach der seit 18.6.2011 geltenden

EG-Unterhaltsverordnung – EuUnterhVO (Langbezeichnung: VO (EG) Nr. 4/

2009 des Rats vom 18.12.2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht

und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zu-

sammenarbeit in Unterhaltssachen; https://www.reguvis.de/familie-soziales/

beurkundungen.html, Nr. I 5. Art. 48 Abs. 3 EuUnterhVO schreibt vor: „Die

zuständige Behörde des Ursprungsmitgliedstaats erstellt auf Antrag jeder be-

troffenen Partei einen Auszug des gerichtlichen Vergleichs oder der öffentli-

chen Urkunde unter Verwendung, je nach Fall, der in den Anhängen I und II

oder in den Anhängen III und IV vorgesehenen Formblätter“ (dazu näher

Rn. 826 ff.).

Mit der Ergänzung des § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 SGB VIII durch das Gesetz

zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und anderer Gesetze – „Unter-

haltsvorschussentbürokratisierungsgesetz“ – vom 3.5.2013 (BGBl I, S. 1108) mit

Wirkung vom 1.7.2013 wurden in den Gesetzeswortlaut jeweils die Worte „oder

seines gesetzlichen Rechtsnachfolgers“ bzw. „auch des gesetzlichen Rechts-

nachfolgers“ angefügt: Damit sollte der Schwierigkeit abgeholfen werden, dass

zur Beurkundung ihrer Unterhaltsverpflichtung bereite Schuldner nach herkömm-

lichem Verständnis der Vorschrift nur die Rückstände gegenüber dem Kind selbst

urkundlich anerkennen konnten. Wegen zwischenzeitlich infolge von Sozialleis-

tungen für das Kind gesetzlich (z.B. nach § 7 Abs. 1 UVG, § 33 Abs. 1 SGB II) über-

gegangenen Forderungen konnte ein außergerichtlicher Titel nur vor dem Notar

geschaffen werden. Dies bedeutete nicht nur im Hinblick auf die Kosten ein zu-

sätzliches Hemmnis für die Rechtsdurchsetzung zugunsten der öffentlichen Hand

(näher hierzu Rn. 523 ff.).

47

23

E-Book – Beurkundungen im Kindschaftsrecht



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

24

25

26

Erster Titel: Beurkundungen im Jugendamt – A. Allgemeiner Teil

III. Der organisatorische Rahmen: Erteilung der
Urkundsermächtigung und die Stellung der Urkundsperson

1. Rechtsgrundlagen

a) Beurkundungsermächtigung als Pflichtaufgabe des Jugendamts

In all seinen Phasen hatte das (R)JWG daran festgehalten, dass die Ermächtigung

dem übergeordneten Landesjugendamt vorbehalten sei. Nachdem erstmals das

Zuständigkeits-Lockerungsgesetz vom 10.3.1975 (BGBl. I, S. 685) den Ländern die

Möglichkeit eröffnete, die Beurkundungsermächtigung auch anderen Behörden

zu übertragen, hatte das Landesrecht im steigenden Maße hiervon Gebrauch ge-

macht und jene Befugnis auf die Jugendämter delegiert. Die Regelzuständig-

keit des Landesjugendamts war also bereits weitgehend durchlöchert; Bayern al-

lerdings hatte sich darauf beschränkt, an die Stelle des Landesjugendamts die Be-

zirksregierung treten zu lassen. Nunmehr hat der Bundesgesetzgeber in § 59

SGB VIII generell und entgegen den von verschiedener Seite erhobenen grundsätz-

lichen Bedenken (statt vieler: Brüggemann, FamRZ 1986, 1064) die Ermächtigung

zur Beurkundung zu einer hauseigenen Ermächtigung der Jugendämter herabge-

stuft. Diese erteilt an seine eigenen Bediensteten – Beamte und Angestellte – jedes

Jugendamt selbst.

Dafür ist die Bestellung jetzt Pflichtaufgabe des Jugendamts (§ 59 Abs. 3 Satz 1

SGB VIII). Sie wird vom Leiter der Trägerkörperschaft oder in seinem Auftrag vom

Leiter der Verwaltung des Jugendamts (§ 70 Abs. 2 SGB VIII) ausgesprochen. In

Berlin erteilt sie das für den Bereich Jugend zuständige Mitglied des Bezirksamtes

(Nr. 3 der Ausführungsvorschriften für die Tätigkeit der Urkundspersonen des Ju-

gendamtes – Beurkundungsvorschriften [AV Beurk] – vom 10.11.2016, https://

www.reguvis.de/familie-soziales/beurkundungen.html, II Nr. 4).

Der Jugendhilfeausschuss des Jugendamts (§ 70 Abs. 1 SGB VIII) ist hiermit nicht

befasst; es handelt sich um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung gem.

§ 70 Abs. 2 SGB VIII (Wiesner/Dürbeck, § 59 SGB VIII Rn. 12; vgl. DIV-Gutachten in

DAVorm 1994, 624 und 1995, 221).

Wo es in kleineren Jugendämtern an geeigneten Fachkräften für die Urkundstätig-

keit fehlt, können mehrere Jugendämter auch eine gemeinsame Urkunds-

person bestellen (§ 69 Abs. 4 SGB VIII).

b) Anforderungen an die Qualifikation der Urkundspersonen

Die KJHG-Novelle von 1993 (oben Rn. 18) hat eine Unebenheit beseitigt, die das

Gesetz im Jahre 1991 geschaffen hatte. § 59 Abs. 1 SGB VIII hatte in der damaligen

Fassung die Qualifikation für die Urkundstätigkeit im Jugendamt dahin be-

stimmt, dass die Befähigung zum höheren oder gehobenen Verwaltungsdienst Vo-

raussetzung sei. Das hatte in Ermangelung einer eindeutigen Übergangsregelung

schon in den alten Bundesländern zu Verunsicherung geführt, ob daraufhin das

Urkundspersonal nicht ausgewechselt werden müsse; in den neuen Bundeslän-

dern waren die so bestimmten Erfordernisse zunächst ohnehin nicht zu erfüllen.
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Nunmehr verfügt § 59 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII: „Die Länder können Näheres hin-

sichtlich der fachlichen Anforderungen an diese Personen regeln“. Die Bestim-

mung gibt nach ihrer Fassung den Ländern einen weiten Spielraum: nicht nur, ob

sie das Anforderungsprofil überhaupt zentral regeln wollen und, wenn ja, ob dies

durch Rechtsnorm oder durch Verwaltungsanweisung geschehen soll.

Gesetzlich geregelt wurde die Frage erstmals im Saarland (§ 37 AGKJHG vom

9.7.1993 – Amtsbl. S. 807 –: Befähigung zum gehobenen Sozial- oder Verwal-

tungsdienst oder Angestellte mit vergleichbarer Befähigung). Bayern hat in Art. 58

AGSG – Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze vom 8.12.2006, GVBl. S. 943 –

die Staatsregierung ermächtigt, die an die Urkundspersonen zu stellenden Anfor-

derungen durch Rechtsverordnung zu regeln. Eine solche ist bisher nicht ergan-

gen; durch Rundschreiben der Obersten Landesjugendbehörde ist angeordnet,

dass die bisherigen Urkundsbeamten, sofern sie dem mittleren Dienst angehören,

ihre Tätigkeit weiter ausüben dürfen, und dass im Übrigen das Ermessen der Kom-

munen entscheide. Hamburg hat im § 21 des Ausführungsgesetzes zum SGB VIII

vom 25.6.1997 (GVBl. S. 273) abgestellt auf a) die Befähigung zum höheren oder

gehobenen Verwaltungsdienst, und, alternativ, b) auf die Befähigung zum geho-

benen Sozialdienst oder die Eingruppierung als staatlich anerkannter Sozialpäda-

goge/in bzw. Sozialarbeiter/in oder dieser Stufe entsprechende[r] Angestellte. In

Berlin wurde durch Nr. 2 der Ausführungsvorschriften für die Tätigkeit der Ur-

kundspersonen des Jugendamtes – Beurkundungsvorschriften (AV Beurk) vom

10.11.2016 (BildWissForsch III B S. 43; https://www.reguvis.de/familie-soziales/

beurkundungen.html, II Nr. 4) bestimmt: „Zur Urkundsperson soll nur bestellt wer-

den, wer an Qualifizierungsmaßnahmen des Landes oder anerkannter Bildungsträ-

ger zum Beurkundungsrecht teilgenommen hat, über ausreichende Fachpraxis im

Bereich Vormundschaften/Beistandschaften verfügt und im Übrigen persönlich

und fachlich geeignet ist. Als geeignet werden Beamte und Angestellte angese-

hen, die nach ihrer Persönlichkeit, beruflichen Kenntnissen und Erfahrungen die

Gewähr für eine ordnungsgemäße Beurkundung bieten.“

Noch immer gültig sind die in Mecklenburg-Vorpommern herausgegebenen vor-

läufigen Empfehlungen: erfolgreicher Abschluss des 1. und – demnächst – des

2. Angestelltenlehrgangs; oder abgeschlossene Ausbildung als Sozialarbeiter ein-

schließlich eines in der DDR erlangten Befähigungsnachweises (für bisher langjäh-

rig tätig gewesene Urkundspersonen genügt die absolvierte 1. Angestelltenprü-

fung und regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen des Landes).

Ein in Sachsen-Anhalt ursprünglich geltender Erlass des Sozialministeriums vom

31.5.1991 (MBl. S. 158), nach dem die widerruflich erteilte Ermächtigung den Mit-

arbeiter des Jugendamtes „zum Erwerb der Qualifikation des höheren oder geho-

benen Verwaltungsdienstes“ verpflichtete, ist zum 1.4.2000 ersatzlos außer Kraft

getreten.

Die übrigen Länder haben landeseinheitliche Regelungen nicht oder noch nicht

geschaffen. In Sachsen finden sich die Ausführungsregelungen zum SGB VIII im

Landesjugendhilfegesetz (LJHG) vom 4.3.1992 (SächsGVBl. S. 61), zuletzt geänd.
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durch Art. 23 d.G. vom 11.5.2019 (SächsGVBl. S. 358). Dieses enthält nach wie vor

keine Bestimmungen zur Ausführung von § 59 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII.

Das Land Thüringen verweist auf Ziff. 4 der vom Landesjugendamt verabschiede-

ten „Arbeitsorientierungen zu den Aufgabenbereichen: Beistandschaften, Amts-

vormundschaften, Amtspflegschaften und Unterhaltsvorschuss (Stand 1.1.2003),

wo ausgeführt ist: „Bei einem durch das Jugendamt zur Beurkundung ermächtig-

ten Bediensteten wird vorausgesetzt, dass er neben den persönlichen Eigenschaf-

ten wie besondere Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit eine Berufserfahrung

im öffentlichen Dienst von mindestens einem Jahr und die zur Beurkundung not-

wendigen rechtlichen und formellen Kenntnisse durch den Besuch von Fortbil-

dungsveranstaltungen erworben hat.“ In Brandenburg hat das Landesjugendamt

in 1996 „Hinweise zu Aufgabenstrukturen und Verfahrensweisen auf dem Gebiet

des Vormundschaftswesens“ gegeben, in denen einige grundlegende (Qualitäts-)

Anforderungen dargelegt sind.

Erwähnung verdient, dass in einzelnen der Länderkonkretisierungen (Hamburg,

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern) die Notwendigkeit einer Kenntnis nicht nur

des Beurkundungs-, sondern auch des Familien-, teilweise – Hamburg – sogar des

Internationalen Privatrechts betont wird.

Durch Art. 5 der KJHG-Novelle (Rn. 18) ist bundesgesetzlich übergangsweise be-

stimmt, dass Beurkundungen aus der Zwischenzeit bis zu ihrem In-Kraft-Tre-

ten – 1.4.1993 – nicht deshalb unwirksam sein sollen, weil der Urkundsperson die

Befähigung zum höheren oder gehobenen Verwaltungsdienst fehlte.

c) Ermächtigung nur an Fachkräfte des Jugendamts

Ob die ermächtigte Fachkraft eine solche des Jugendamts sein muss, ist aus § 59

Abs. 1 SGB VIII allein nicht eindeutig zu beantworten. Der Wortlaut scheint das

nicht zu fordern; es erschiene nicht unzweckmäßig, etwa den Leiter oder die Leite-

rin des Rechtsamts oder dort eine – rechtskundige – Fachkraft mit der Urkunds-

funktion zu betrauen. Indessen spricht § 60 SGB VIII wiederum von den Verpflich-

tungsurkunden, die von einem Beamten oder Angestellten „des Jugendamts“ in-

nerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse aufgenommen worden sind. Das

dürfte zu dem Schluss zwingen, dass auch im Gesamtbereich des § 59 SGB VIII nur

Beamte oder Angestellte, die dem Jugendamt angehören, ermächtigt wer-

den können. Eine Aufspaltung der Bestellung für Urkundstätigkeit ohne Verpflich-

tungserklärungen und solche mit dem Einschluss von Verpflichtungserklärungen

kann nicht der Sinn des Gesetzes gewesen sein.

In einem der zunehmend eingerichteten „Bürgerservicebüros“ von Landratsäm-

tern und Stadtverwaltungen können deshalb wirksame Beurkundungen nur vor-

genommen werden, wenn die Urkundsperson organisatorisch dem Jugendamt zu-

geordnet bleibt.
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2. Eigenständige Stellung der Urkundsperson und Weisungsfreiheit

Jedenfalls bleibt festzuhalten: Inhaber der Urkundsbefugnis ist, ungeachtet der

Erteilung der Ermächtigung, nicht das Jugendamt selbst. Insoweit besteht ein

Gegensatz zur Urkundszuständigkeit „des Amtsgerichts“; man vergleiche die Ein-

gangsformeln in § 59 SGB VIII einerseits und in § 67 BeurkG andererseits. Nicht

„das Jugendamt“ beurkundet durch seinen „damit betrauten“ Beamten oder An-

gestellten, wie es der Entwurf des SGB VIII (BT-Drs. 9/5948 S. 93) nach dem Vorbild

der Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft vorgesehen hatte, sondern der bzw. die

zur Beurkundung Ermächtigte beim Jugendamt (vgl. den Wortlaut von § 59 Abs. 1

Satz 1 SGB VIII, der nicht etwa von „im“ Jugendamt spricht). Darin ist die Bundes-

regierung im Gesetzgebungsverfahren den dezidierten Gegenvorstellungen des

Bundesrats gefolgt. Insofern jedenfalls ist das Prinzip einer Eigenständigkeit der

Beurkundung ebenso gewahrt wie die oben (Rn. 15) angesprochene Unvereinbar-

keit von substantieller Trägerschaft der Amtsvormundschaft/Amtsbeistandschaft

– die beim Jugendamt liegt – und der substantiellen Innehabung der Beurkun-

dungsbefugnis, die überwiegend den Angelegenheiten „nichtehelicher“ Kinder

dient.

Damit wird der ermächtigte Beamte/Angestellte die alleinige organschaftliche Ver-

körperung der Urkundstätigkeit im Jugendamt. Im Wesen seines Amtes liegt es,

dass er weisungsfrei ist hinsichtlich seiner Entschließung, ob eine Beurkundung

vorgenommen oder abgelehnt werden soll, und mit welchem Inhalt und Wortlaut

sie ggf. aufzunehmen ist. Es ist eine vergleichbare Weisungsfreiheit, wie sie der

Rechtspfleger beim Amtsgericht genießt, dem die Urkundsgeschäfte im Rah-

men der Geschäftsverteilung übertragen worden sind (§ 3 Nr. 1 Buchst. f; § 9

RPflG). Dasselbe gilt sinngemäß für Standesbeamte (vgl. § 2 Abs. 2 PStG). Auch

hat die Urkundsperson beim Jugendamt die volle Urkundsbefugnis im Funktions-

kreis des § 59 SGB VIII. Sie gründet sich auf das Gesetz und ist daher nicht mit

Außenwirkung einschränkbar.

Auf die Person des Urkundsorgans sind die Gründe für den Ausschluss von der

Urkundstätigkeit in §§ 6, 7 BeurkG (unten Rn. 61) abgestellt. Auch die Notwen-

digkeit der Beiziehung einer zweiten Urkundsperson, wie sonst beim Notar (oben

Rn. 4), ist eine personbezogene.

Zwar führt die Urkundsperson kein eigenes, auf die personale Funktion bezogenes

Siegel wie der Notar, der Gerichtsvollzieher, der Standesbeamte, sondern das ihres

Jugendamts. Doch mag das hingenommen werden, obwohl eine andere (vom Ge-

setz weder untersagte noch gebotene) Handhabung systemgerechter wäre. Die

dienstrechtliche Stellung der Urkundsperson beim Jugendamt wird durch ihre

Eigenständigkeit in der sachlichen Erledigung der einzelnen Urkundsakte im Übri-

gen nicht berührt. Ihre Bestellung sollte durch einen formalisierten Akt, mindes-

tens aber durch den Geschäftsplan der Behörde bewirkt werden, um die Außen-

wirksamkeit der vorgenommenen Urkundsakte beweiskräftig sicherzustellen. Ab-

gesehen hiervon steht die Bestellung, die erforderte Qualifikation vorausgesetzt,

und auch ihre Rücknahme, in der freien Entscheidung des hierzu Berufenen (oben
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Rn. 25); doch wird eine von der Verwaltungsspitze der Trägerkörperschaft ausge-

sprochene Bestellung nicht einseitig vom Leiter des Jugendamts zurückgenommen

werden dürfen.

3. Besondere Amtspflichten

a) Unparteilichkeit

Der juristische Rang der Urkundstätigkeit beruft die hierzu Ermächtigten in eine

herausragende Verantwortung. Sie beurkunden auf der gleichen Ebene wie

der Notar (dazu bereits Rn. 8) und sind eine Person „öffentlichen Glaubens“ (§ 415

ZPO, unten Rn. 80). Was sie erstellen, sind öffentliche Urkunden i.S. der §§ 415,

418 ZPO mit der diesen zukommenden erhöhten Beweiskraft vor Gericht und im

außergerichtlichen Rechtsverkehr. Ihrer Sicherung dient die Strafvorschrift gegen

Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB): Ein aufgenommenes Protokoll über Er-

klärungen der Beteiligten darf nicht in der geringsten Einzelheit abweichen von

dem, was die Urkundsperson mit ihrer Unterschrift als im Hergang so, wie proto-

kolliert, geschehen bestätigt. Vor allem ist sie allen am Urkundsakt Beteiligten zur

strikten Neutralität verpflichtet. Das sind nicht nur diejenigen, welche Erklärun-

gen zu Protokoll geben, sondern auch die, welche es nach dem Inhalt des Ur-

kundsakts unmittelbar „betrifft“. Eben dieser Neutralität dient ihre Freiheit von

fachlichen Weisungen: Den Beteiligten, und nur ihnen allen gleichmäßig, hat sie

die sachgemäße Wahrnehmung ihres Urkundsamts zu verantworten. Wirksamster

Ausdruck dieser Pflicht zur Unparteilichkeit ist die unparteiliche Belehrung, die

sie den Beteiligten schuldet (§ 17 Abs. 1 und 2 BeurkG).

Am wenigsten wäre sie der verlängerte Arm des Amtsvormunds (Amtsbeistands)

ihres eigenen oder eines fremden Jugendamts, wenn dieser um Aufnahme einer

Vaterschaftsanerkennung oder einer Unterhaltsverpflichtung zugunsten des Kin-

des ersucht. Es ist nicht ihre Aufgabe, vorrangig die Interessen betroffener Kinder

im Blick zu behalten und zu wahren. Diese amtsbezogene Neutralität mag vor al-

lem für Urkundspersonen, die zuvor oder neben dieser Tätigkeit die Aufgaben des

Vormunds/Beistands im Jugendamt wahrzunehmen hatten bzw. haben, mental

eingewöhnungsbedürftig sein. Sie ist aber ein fundamentaler Teil des notwen-

digen Amtsverständnisses. Ein bekannter Dozent in Fortbildungsseminaren ver-

deutlicht dies gern an folgendem anschaulichen Bild: „Auch wenn man vorher ge-

rade noch eine Unterhaltsberechung als Beistand vorgenommen hat, wird man

den unterschiedlichen Anforderungen am besten gerecht, indem man „jetzt für

die Beurkundung ein anderes Jackett anzieht und sich sinngemäß den Beurkun-

dungshut aufsetzt“.

Die Urkundspersonen beim Jugendamt müssen sich bewusst sein, dass ihre Tätig-

keit von außen – namentlich aus notarieller Sicht – unter diesem Blickwinkel zu-

weilen besonders kritisch betrachtet wird: Grziwotz/Heinemann/Heinemann (§ 67

BeurkG Rn. 18) hält es für problematisch, dass „die Urkundsperson als Beamter

bzw. Angestellter des Jugendamts auch in dessen Interesse tätig wird, somit die

erforderliche Unabhängigkeit und Neutralität gegenüber den Beteiligten nicht ge-
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währleistet erscheint“ und verweist hierzu auf die Einschätzung des Bundesrats in

der frühen BT-Drs. V/3282, S. 56. Er sieht deshalb „rechtsstaatliche Bedenken, Be-

urkundung, Titulierung und Zustellung von Unterhaltsansprüchen in die Hände ei-

ner Person zu legen, die vornehmlich auf die Kindesinteressen verpflichtet ist.“ Ein

weiteres Beispiel für eine noch gravierendere Fehleinschätzung der Tätigkeit der

Urkundsperson und ihrer unabhängigen Stellung bietet der Beschluss des LG Wup-

pertal (13.5.2005 – 6 T 232/05, JAmt 2005, 470) mit seiner nicht überzeugenden

Meinung, der Rechtsweg in Bezug auf ihre Amtshandlungen führe zu den Verwal-

tungsgerichten (dazu unten Rn. 304).

Die Kenntnis solcher Einwände bzw. sogar Fehlvorstellungen sollte den Urkunds-

personen Ansporn sein, sich den Anforderungen ihrer amtsbezogenen Neu-

tralität stets bewusst zu sein und gegenüber allen Beteiligten, vor allem gegen-

über Unterhaltsschuldnern, nicht den geringsten Anschein einer möglichen Partei-

lichkeit zugunsten von Kindesbelangen aufkommen zu lassen. Dass Urkundsper-

sonen dies auch dadurch unterstreichen sollten, dass sie ebenso wie Notare in den

äußeren Formen ihrer Tätigkeit nicht hinter den gesetzlichen Anforderungen zu-

rückzubleiben – und zwar auch dort, wo diese Vorgaben als „Soll“-Vorschriften

formuliert sind –, wurde bereits angesprochen (Rn. 8 ff.; vgl. dazu auch nochmals

Rn. 151).

b) Ablehnungsgründe für Amtstätigkeit

aa) Erkennbar unerlaubter oder unredlicher Beurkundungszweck

Die Urkundsperson muss sich namentlich vor Augen halten, dass sie (neben weni-

gen anderen Stellen) Inhaber eines staatlichen Monopols ist, öffentliche Ur-

kunden in der vom Gesetz geforderten Form beweiskräftig zu errichten. In dieser

Monopolstellung ist sie gehalten, die bei ihr nachgesuchte Beurkundung – im

Grundsatz kostenfrei, vgl. unten Rn. 185 ff. – vorzunehmen, wenn und solange sie

ihrer Art nach gemäß dem Katalog des § 59 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zulässig ist. Ob

die ihr als Grundlage der Beurkundung mitgeteilten Angaben den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechen oder nicht – der Anerkennungswillige wirklich der Vater

ist, der Verpflichtungswillige sein Einkommen zutreffend angibt –, hat sie grund-

sätzlich nicht zu prüfen, geschweige denn von ihrer Prüfung die Beurkundung ab-

hängig zu machen. Das abschließende Urteil über die Stichhaltigkeit vorgebrach-

ten Tatsachenmaterials hat die Urkundsperson denjenigen Stellen zu überlassen,

vor denen von der Urkunde zur Wahrung, Begründung oder Veränderung von

Rechten Gebrauch gemacht werden soll, und die ggf. über die Möglichkeit be-

weiskräftiger Nachprüfung verfügen. Allenfalls hat sie zu belehren über ihre Zwei-

fel und die etwaigen Folgen, falls die der Beurkundung zugrunde gelegten Tatsa-

chen nicht stimmen sollten. Ablehnen darf (und muss) sie eine Urkundstätigkeit

nur, wenn mit ihr erkennbar (!) unerlaubte oder unredliche Zwecke verfolgt

werden (§ 1 Abs. 2, § 4 BeurkG) oder aber die ihr angesonnene Beurkundung von

vornherein und ersichtlich unwirksam bleiben müsste. Das kann auf Gründen des

materiellen Rechts beruhen, etwa auf Handlungsdefiziten des Erklärenden (bei

geistiger Verwirrung, § 104 Nr. 2 BGB bzw. Volltrunkenheit, § 105 Abs. 2 BGB)
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oder inhaltlicher Nichtigkeit der gewünschten Erklärung (Anerkennung der Vater-

schaft unter einer Bedingung, § 1594 Abs. 3 BGB). Zu weiteren Beispielen

s. Rn. 230 f., 243 ff., 252, 367, 603, 605, 653, 675.

bb) Inhaltlich verfehlte Beurkundungsverlangen

Dasselbe gilt, wenn ein Schuldner die Aufnahme einer Unterhaltsverpflichtung

mit Einschränkungen oder Bedingungen wünscht, die offensichtlich zur Unbe-

stimmtheit und damit Unwirksamkeit der Erklärung nach dem Maßstab des

§ 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO führen würden (näher hierzu DIJuF/Knittel/Birnstengel,

„Unterhaltsrecht – Bestimmtheit und Vollstreckbarkeit von Unterhaltstiteln“, The-

mengutachten TG-1173, Erstveröffentlichung in www.kijup-online.de = https://

www.reguvis.de/familie-soziales/beurkundungen.html, III.Nr. 1).

Als in der Praxis vorgekommene Beispiele solcher verfehlter Beurkundungs-

verlangen seien genannt: „Während einer Arbeitslosigkeit oder einer anderweiti-

gen Erwerbslosigkeit meiner Person in der oben genannten Zeit ist die hier beur-

kundete Zahlungsverpflichtung automatisch ausgesetzt“ oder „Für den Fall einer

Veränderung der Lebens- oder Betreuungssituation oder des Vermögens oder des

Einkommens des Kindes, der Kindsmutter oder meiner Person oder eine sonstige

Veränderung, die eine Verringerung der Unterhaltshöhe über eine Zeitdauer von

mehr als drei Monaten begründet, erlischt diese Urkunde automatisch mit soforti-

ger Wirkung“ (eingehend hierzu unten Rn. 601 ff.).

Wünscht der Schuldner nur die Aufnahme einer Unterhaltsverpflichtung ohne

Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung, kann das aber nicht

abgelehnt werden. Zwar kann aus der beurkundeten Schuldverpflichtung nicht

unmittelbar vollstreckt werden (näher hierzu DIJuF/Knittel/Birnstengel, „Unter-

haltsrecht – Bestimmtheit und Vollstreckbarkeit von Unterhaltstiteln“, Themengut-

achten TG-1173 zu Ziff. 9, Fundstelle in Rn. 37).

Sie ist dann lediglich als Schuldanerkenntnis gem. § 781 BGB zu werten, auf des-

sen Grundlage der Gläubiger gerichtliche Festsetzung (sogar im Urkundenverfah-

ren gem. §§ 592 ff. ZPO i.V.m. § 113 Abs. 2 FamFG) beantragen und mit hoher

Wahrscheinlichkeit eine Verurteilung des Schuldners erwirken kann. Die Urkunds-

person hat deshalb den Schuldner zu belehren, dass er damit den Anspruch des

Kindes auf einen Titel nicht erfüllt. Besteht er gleichwohl auf der Aufnahme dieser

unzulänglichen, aber nicht unwirksamen Urkunde, muss dem entsprochen wer-

den.

cc) Wunsch nach Ersetzung eines Urkundstitels gegen den ausdrücklichen
Gläubigerwillen

Ein Ablehnungsrecht kann auch dann bestehen, wenn der Schuldner eine Unter-

haltsverpflichtung im Wege der Ersetzung eines bestehenden Titels beurkunden

will, mit deren Höhe die Gläubigerseite offenkundig nicht einverstanden

ist. Dies kann sich für die Urkundsperson aus freimütigen Angaben des Beurkun-

dungswilligen hierzu ergeben oder aus vorangegangenem Schriftwechsel, den er

zum Termin mitbringt.
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A.III. Erteilung der Urkundsermächtigung und die Stellung der Urkundsperson

Denn der Schuldner kann durch eine Beurkundung seine bereits titulierte Unter-

haltspflicht nicht einseitig auf einen geringeren Betrag festlegen. Eine eigen-

mächtig vorgenommene Ersetzungsbeurkundung kann allenfalls dann wirksam

werden, wenn die Gläubigerseite den hierdurch geschaffenen neuen Titel aus-

drücklich oder stillschweigend akzeptiert, z.B. weil ihr der Schuldner zwischenzeit-

lich – etwa zeitgleich mit dem Zugang der von ihm bewilligten vollstreckbaren Aus-

fertigung – Nachweise über seine verminderte Leistungsfähigkeit übermittelt (Nä-

her hierzu unten Rn. 617 ff.). Dass die Zustimmung des Gläubigers freilich nicht zu

einem wirksamen Verzicht auf gesetzlich zustehenden Verwandtenunterhalt füh-

ren kann, ergibt sich aus § 1614 Abs. 1 BGB.

Jedenfalls kann die Urkundsperson die Niederschrift derartiger (Ersetzungs-)Erklä-

rungen zwar nicht von einem bereits vorliegenden ausdrücklichen Einverständ-

nis des Gläubigers abhängig machen. Die anscheinend vereinzelt auf Fortbil-

dungsseminaren geäußerte gegenteilige Ansicht überzeugt nicht. Denn es nicht

ausgeschlossen, dass dieser nachträglich den vom Schuldner zunächst ohne Ab-

sprache errichteten neuen Titel akzeptiert und der vollstreckbaren Unterhaltsver-

pflichtung so im Ergebnis zur Wirksamkeit verhilft (vgl. zur Ersetzung eines beste-

henden Titels auf diese Weise BGH, 7.12.2016 – XII ZB 422/15 Rn. 13, JAmt 2017,

152: „… bestehen keine durchgreifenden Bedenken gegen die Annahme, dass

mit der Entgegennahme und Verwendung der Urkunde durch den Antragsteller

zwischen den Beteiligten ein zumindest konkludentes Einvernehmen darüber her-

gestellt worden ist, die gerichtliche Unterhaltsentscheidung – soweit es die Festset-

zung des Elementarunterhalts betrifft – durch die Jugendamtsurkunde zu erset-

zen“).

Hat aber die Urkundsperson Kenntnis von der bereits vorweg erklärten Zu-

stimmungsverweigerung der Gläubigerseite zu dem Vorhaben des Schuldners,

muss sie insoweit nicht tätig werden. Denn niemand kann von ihr verlangen, „für

den Papierkorb zu arbeiten“.

Hingegen kann die Urkundsperson eine vom Schuldner gewünschte Ersttitu-

lierung selbst dann nicht ablehnen, wenn ihr bekannt ist, dass die Gläubigerseite

mit dem vom Schuldner gewünschten Verpflichtungsbetrag nicht einverstanden

ist (Beispiel: Der gesetzliche Vertreter des Kindes fordert Unterhalt auf der Grund-

lage eines Tabellenbetrages von 120 % des Mindestunterhalts; der anwaltlich be-

ratene Schuldner ist lediglich bereit, 100 % zuzugestehen und möchte einen ent-

sprechenden Urkundstitel errichten). Ein solcher Titel ist nicht von vornherein wir-

kungslos, selbst wenn der Gläubiger vorab oder später zum Ausdruck bringt, dass

er die Höhe des Unterhalts nicht akzeptiert. Die Gläubigerseite ist dann vielmehr

auf eine Abänderung gem. § 239 FamFG verwiesen (Rn. 507). Zur weiteren Vertie-

fung wird auf die Ausführungen in Rn. 615 ff. Bezug genommen.

Eine Ablehnungmöglichkeit besteht übrigens auch, wenn der Schuldner – wie tat-

sächlich vorgekommen – von der Urkundsperson verlangt, eine zunächst ohne Be-

fristung auf die Minderjährigkeit beurkundete Unterhaltsverpflichtung (vgl. hierzu

Rn. 547) in einer späteren Urkunde auf die demnächst bevorstehende Vollen-

dung des 18. Lebensjahres zu beschränken. Mit einem derartigen Eingriff in
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seine Interessen wird der vorab nicht informierte Gläubiger aller Voraussicht nach

nicht einverstanden sein, und zwar selbst dann nicht, wenn zur Verbrämung des

eigentlichen Erklärungsziels gleichzeitig eine symbolische Erhöhung der Unter-

haltsverpflichtung um 1 Euro zugestanden werden soll. Dass der Schuldner mit sei-

nem derart einseitig den Gläubiger benachteiligenden Vorhaben zugleich einen

„erkennbar unredlichen Zweck“ i.S.v. § 4 BeurkG verfolgt, stellt noch einen

weiteren Grund zur Ablehnung eines solchen Ansinnens dar.

Ebenso trifft das Ablehnungsrecht der Urkundsperson auf Erklärungen zu, die ge-

gen die Grenzen der Beurkundungsermächtigung verstoßen würden (z.B. eine

gewünschte Vaterschaftsanerkennung „in geheimer Urkunde“; vgl. dazu OLG

Hamm, 31.5.1985 – 15 W 197/84, FamRZ 1985, 1078; näher hierzu Rn. 367).

dd) Kein Ablehnungsrecht bei „biologisch unwahren“ Vaterschaftsanerkennungen

Für eine Ablehnung der Niederschrift genügt nicht der Verdacht, dass die Vater-

schaft zu einem Kind von einem Mann anerkannt werde, der vermutlich nicht der

Erzeuger des Kindes ist (vgl. eingehend unten Rn. 372 ff.). Eine Urkundsperson

darf die Beurkundung einer Vaterschaftsanerkennung nicht allein deshalb ableh-

nen, weil ihr bekannt ist oder sie aufgrund triftiger Anhaltspunkte vermuten muss,

dass das Kind nicht von dem Anerkennungswilligen abstammt. Denn es ist nicht

ihre Aufgabe, die biologische Richtigkeit der mit der Anerkennung und der diesbe-

züglichen Zustimmung der Mutter bezeugten Abstammung zu überprüfen (vgl.

hierzu ausführlich DIJuF-Rechtsgutachten 19.6.2000, DAVorm 2000, 467, https://

www.reguvis.de/familie-soziales/beurkundungen.html, IV Nr. 1).

Der Gesetzgeber hat es bei der Reform des Nichtehelichenrechts im Jahr 1970 aus-

drücklich zugelassen – und mit der Übernahme der früheren Regelungskonzeption

im KindRG von 1998 insoweit stillschweigend hingenommen –, dass auch be-

wusste Scheinvaterschaften beurkundet werden können. Eine der maßgeben-

den Überlegungen hierbei dürfte gewesen sein, dass hierdurch ein Kind immerhin

die Chance zu einer sozialen Vaterschaft erhält und Missbräuche seinerzeit nicht in

breitem Umfang absehbar waren (vgl. DIJuF-Rechtsgutachten 19.6.2000, DAVorm

2000, 467). Daher ist auch die bewusst wahrheitswidrige Anerkennung der Vater-

schaft wirksam (BVerfG, 17.12.2013 – 1 BvL 6/10 Rn. 48 und 79, FamRZ 2014,

449 = JAmt 2014, 88; OLG Koblenz, 12.12.2006 – 11 UF 203/06 Rn. 13, FamRZ

2007, 2098; OLG Hamm, 20.11.2007 – 1 Ss 58/07 Rn. 15, NJW 2008, 1240;

Palandt/Siede, § 1598 BGB Rn. 2; MüKo/Wellenhofer, § 1594 BGB Rn. 4 und

§ 1598 BGB Rn. 28, jeweils m.w.N.). Auch eine Nichtigkeit wegen § 138 BGB,

§ 134 BGB i.V.m. § 169 StGB oder § 5 Abs. 4 AdVermiG kommt nicht in Betracht

(MüKo/Wellenhofer, § 1594 BGB Rn. 4 m.w.N.). Im Leitsatz 3 seiner Entscheidung

hat das BVerfG (17.12.2013 – 1 BvL 6/10, a.a.O.) vielmehr ausdrücklich erkannt:

„Verfassungsrechtliche Elternschaft (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) besteht bei einer

durch Anerkennung begründeten rechtlichen Vaterschaft auch dann, wenn der

Anerkennende weder der biologische Vater des Kindes ist noch eine sozial-famili-

äre Beziehung zum Kind begründet hat. Allerdings hängt die Intensität des verfas-

sungsrechtlichen Schutzes davon ab, ob die rechtliche Vaterschaft auch sozial ge-

lebt wird.“
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